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2. gür bie 58ermaltung ift ble überfielt über bte greife
unb bie Unterlagen erleichtert. ©In getotffeS Urteil
über bie 5ßrelSroürbigtett beS Angebote! ïann fegon
auf ®tunb biefer Angaben erfolgen.

3. Sie Einholung meitergegenber ©inzelberedgnungen
ïann, roenn fieg eine folcge als notmenbig erroeift,
auf bie für bie SSergebnng in Betradgt fallenben
Bemerbet befdgrânït bleiben.

4. Ste nachträglich etnoerlangte ©Inzelberecgnung muß
ftch auf bie mit ber Offerte gemachten eingaben über
bie IßretSgrunblagen berfen. @S fann alfo biefe 93e--

rechnung niegt mehr beliebig tonftrutert merben, mle
baS bisher otelfadg gefchah.

STlit ber Satfache, bag fidg unfere Unternehmer unb
fpanbroerïSmelfter baran gemögnen möffen, für bie elbg.
Berroattungen ihre Offerte ju beregnen unb nid^t bloß
ZU frühen, merben fleh unfere ©emerbetretbenben ab«

finben müffen. Sie fo außerorbentlldg mißlich en 2lu8<

roüchfe unb fcgäblicgen ©rfdgelnungen beS SubmifftonS«
prinztpS laffen fidg nur auf bem Sßege ber Berechnung
mit bauernbem ©tfolge betämpfen.

9Benn in irgenb einet 3lrbeit8au8fdgretbung für eine
beftimmte 3lrbeit8pofition 150, 170, 180, 190 unb 220
^raufen oerlangt merben, îann roeber eine SBermaltung
noch etn SBertreter beS BerufSoerbanbeS feftfteßen," ob
ber ober ber anbete BrelS etn angemeffener unb <ben

5Borfdgtiften beS Strt. 3 beS BunbeSratSbefdgluffeS ent»

fpredgenber fei. Sie Überprüfung ïann nur an
$anb ber oon ben ©eroerbetreibenben felbft
gefdgaffenen®inzelberedgnungenerfolgen.

2ßir miffen unb oerftegen, baß bie ©inforbetung
foldger Berechnungen nocg an manchen Orten als 3u*
mutung empfunben mirb. SBenn beSgalb in ben Steifen
ber Sefetfcgaft unferer Berufs» unb ©eroerbepreffe fteg
jentanb ftnbet, ber für bte Sanierung beS SubmifftonS--
mefenS uns anbete 58orfcgläge unterbreiten ïann, fo
möcgten mir brlngenb bitten, folcge in btefe 3«itung
ober an' uns bireït einjufenben. 58on ben Berroattungen
mirb uns immer mteber oorgegalten, baß unfere @e-
roerbetretbenben felbft gegen bie oon ben BerufSoerbänben
gemünfdfjten Berechnungen Oppofttion madgen. 3ßir bitten
beSgalb in allfälligen SiSfufftonen auch btejenigen ©rünbe
aufzuführen, bie nach 5Änfidgt ber betreffenben ©infenber
gegen bte ©tnretegung berartiger Berechnungen fpreegen.

Ohne eine folcge SIufHärung feitenS ber Seferfdgaft
müßten mir auf ©runb unferer ©rfagrung an ber Muf=
faffung feftgalten, baß nur bte ©inzelberecgnung bie mit
ben Bertretern ber Bermaltung befprocgen merben ïann,
nacg unb nach zu einer Befferung ber unhaltbaren 3u>
ftänbe im ©ubmifftonSmefeti fügten ïann. SBir mürben
unferen ganzen ©influß aufbieten, um bie Bermaltungen
zu oeranlaffen, auf bem nun begonnenen SBege fortzu-
fegreiten nnb btejenigen Beroetber oon ben 3lrbeitSoer=
gebungen auSzufdgließen, bte nidgt in ber Sage ftnb, igre
Offertpreife mit Berechnungen zu belegen.

gär bie Baugeroerbegruppe S. ©. 58.

Ser tßräfibent: 31. Sdgirmer.

©agtbarer SM für MMen.
@S madgt fidg gäufig bas BebürfniS geltenb, auf ben

tleinen unb mittelgroßen Banbfägen abfolut gerabe San«
ten beföumen zu müffen, in gleicher 3lrt mie auf ber
KretSfäge. SÖßägrenb legtere jebocg faft burdgmeg mit
58orricgtungen zum geraben Befäumen oerfegen ftnb, unb
Zmar entmeber mit SRoKentifdg ober Stneal, feglen btefe
gemögnlidg bei Banbfägen. Siefe gaben meift nur einen
Keinen oieredtigen etfernen Sifcg, auf bem eine ïurze ei»

ferne Segre angebracht ift. @S ift aber unmöglich»

gere Bretter an biefer fo genau zu führen, baß bet M»

Befäumnng bte Sauten gerabe merben. SaS getßt '

gerabe, baß man bie Bretter, nadgbem man jie nur e

mal leidgt über bie ffügemafcgtne genommen hat, 0«

oerleimen ïann. Slucg roenn man bie z« befäumeno^
Bretter auf ben Sauten mit einem Slneat anreißt» oo

mit ber beïannten 3<mmermannSfcgnur einen Äreibepr ^
aufs Brett fcglägt, erzielt man ïeine geraben Kam '

benn etftenS ïann ber Irbeiter baS Brett ogne gm?*" jj
nidgt gaarfdgarf fdgnurgerabe oorfegteben, zweitens 'H
baS Banbfägebiatt öfter etroaS zur Seite, roaS ZU"* -f.
mteber bureg bie unftegete gügrung geroorgerufen mt •

@S merben bager oon ben 3lrbeitern an ben B<m

fügen bte oerfegiebenften Rührungen angebracht, um. 9

rabe Kanten gerftellen zu fönnen. Sie metften erju"

igten 3®edt nidgt, roeit fie nidgt lang genug, ober

Stabil genug ftnb. ÜJlur eine einzige oon oerfdgtèoe

gügrungen, bie mir in legtet 3eit fagen, gat unSi 0«T...

len, ba auf igt tatfädglidg etn abfolut gerabet @<h

zu erzeugen mar, unb biefe fei bager in uaegftegem!

ïurz befegrieben. Sie ïann oon jebem Sifdgler ober 3
mermann angefertigt merben unb beftegt oollftänbtg »

3m großen unb ganzen legnt fie fidg an ben ÜbÜ^
BoUentifcg bei KrelSfägen an, nur baß gier au
ber Bollen unb fonfügen ©ifenteile eine gölzerne ®^bagn tritt, rooburdg bte ganze Sadge leidgter mirb» %
jfügrung beftegt aus einem Unterteil unb einem 0o®* ^
SaS Unterteil mirb auf bem Banbfägentifdg befefttjP' £
baß eS jidg nidgt beroegen ïann. SaS Oberteil mirb ou

gügrungen auf bem linterteil gln» unb getrgejogon.
bem Oberteil mirb baS zu befäumenbe Brett mit bw

Zufatnmen an ber Säge oorbeigefügrt.
'

.-(j
Unterteil unb Oberteil befiegen aus je einem c

240 mm bretten Brett. Siefe zmei Bretter müffe«' ^
baS fauberfte gergeridgtet merben, bamit fie fdgnurger

*

auf ber glädge unb an ben Kanten merben. üßtau »"

fidg hierzu alfo zmei trodCene, fegr faubere, gerao®

madgfene Bretter auSfudgen, Breite etma 240 mm» w
etma 35 mm, Sänge etma 4—4,50 m. iKacgbem "
Bretter forgfältig gegobelt unb gefügt jinb, fdgnetbet iu

brei Seiften, aueg ganz gerabe unb fauber gehobelt
etma 24x60 mm Stârïe, forole oon ber Sänge

Bretter, 3met gieroon befeftigt man mittels @egta« j,

auf bem Unterteil, unb zmar in 3lbftanb oon * ^60 mm oonéinanber, beziegungSmeife footel, baß ^britte Seifte fidg bequem bazmifdgen gin» unb gerfm'^^
laßt, ogne zu Kemmen, aber auch ogne zuotel Spiet*'
ZU gaben. Senn biefe britte Seifte mirb, mie man i

j,

fdgon benfeti fann, unter baS Oberteil gefdgraubt
btent zur fidgeren gügrung beS Oberteils auf bem l

fißenben Unterteil. — 3UIeS anbere ïann man M
ïen. Prinzip gaben mir alfo ben gletdgen
uns mie bei KreiSfägen, nur baß gier bie ganz«

bagn mit Sdgtenen unb Sollen auSgeroedgfelt mirb 0

bie brei gölzernen gügrungSleiften. gür ïletnere n* ^
fägen ïann man einen foldgen Sifdg übrigens ebeni

benußen. ^it
SaS Befäumen gegt auf einem berartigen e

oonftatten. @r barf aber felbftoerftänbli^ in feine« ^
macïeln ober edten, ober ftdg oerfdgteben. SeSgalb
praïtifdg, menn unter baS Unterteil nodg einige F
Ouerleiften gefdgraubt merben, oon benen zmei fo ^ji
bradgt finb, baß fie hinten unb oorn genau gegen ^
Banbfägentifdg abfdgließen. 5Huf biefe Sßetfe etgäu
gölzerne Sifcg einen guten Çalt. Sdgraubt man ^
außerbem nodg mit S^raubzmlngen feft, bannet" ^
unoertücJbar. ©anz hinten am Oberteil befeftigt ^
eine Ouerleifte, bie man mit einigen SKagelfpißen oe*1
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2. Für die Verwaltung ist die Übersicht über die Preise
und die Unterlagen erleichtert. Ein gewisses Urteil
über die Preiswürdigkeit des Angebotes kann schon
auf Grund dieser Angaben erfolgen.

3. Die Einholung weitergehender Einzelberechnungen
kann, wenn sich eine solche als notwendig erweist,
auf die für die Vergebung in Betracht fallenden
Bewerber beschränkt bleiben.

4. Die nachträglich einverlangte Einzelberechnung muß
sich auf die mit der Offerte gemachten Angaben über
die Pretsgrundlagen decken. Es kann also diese Be-
rechnung nicht mehr beliebig konstruiert werden, wie
das bisher vielfach geschah.

Mit der Tatsache, daß sich unsere Unternehmer und
Handwerksmeister daran gewöhnen müssen, für die eidg.
Verwaltungen ihre Offerte zu berechnen und nicht bloß
zu schätzen, werden sich unsere Gewerbetreibenden ab-
finden müssen. Die so außerordentlich mißlichen Aus-
wüchse und schädlichen Erscheinungen des Submissions-
Prinzips lassen sich nur auf dem Wege der Berechnung
mit dauerndem Erfolge bekämpfen.

Wenn in irgend einer Arbeitsausschreibung für eine
bestimmte Arbeitsposition 150, 170, 180, 190 und 220
Franken verlangt werden, kann weder eine Verwaltung
noch ein Vertreter des Berufsverbandes feststellen,' ob
der oder der andere Preis ein angemessener und »den

Vorschriften des Art. 3 des Bundesratsbeschlusses ent-
sprechender sei. Die Überprüfung kann nur an
Hand der von den Gewerbetreibenden selbst
geschaffenen Einzelberechnungenerfolgen.

Wir wissen und verstehen, daß die Einforderung
solcher Berechnungen noch an manchen Orten als Zu-
mutung empfunden wird. Wenn deshalb in den Kreisen
der Leserschaft unserer Berufs- und Gewerbepresse sich

jemand findet, der für die Sanierung des Submissions-
wesens uns andere Vorschläge unterbreiten kann, so

möchten wir dringend bitten, solche in diese Zeitung
oder an' uns direkt einzusenden. Von den Verwaltungen
wird uns immer wieder vorgehalten, daß unsere Ge-
werbetreibenden selbst gegen die von den Berufsverbänden
gewünschten Berechnungen Opposition machen. Wir bitten
deshalb in allfälligen Diskussionen auch diejenigen Gründe
aufzuführen, die nach Ansicht der betreffenden Einsender
gegen die Einreichung derartiger Berechnungen sprechen.

Ohne eine solche Aufklärung seitens der Leserschaft
müßten wir auf Grund unserer Erfahrung an der Auf-
fassung festhalten, daß nur die Einzelberechnung die mit
den Vertretern der Verwaltung besprochen werden kann,
nach und nach zu einer Besserung der unhaltbaren Zu-
stände im Submissionswesen führen kann. Wir würden
unseren ganzen Einfluß aufbieten, um die Verwaltungen
zu veranlassen, auf dem nun begonnenen Wege fortzu-
schreiten und diejenigen Bewerber von den Arbeitsver-
gebungen auszuschließen, die nicht in der Lage sind, ihre
Offertpreise mit Berechnungen zu belegen.

Für die Baugewerbegruppe S. G. V.
Der Präsident: A. Schirmer.

ZiMrer Asch str BMW».
Es macht sich häufig das Bedürfnis geltend, auf den

kleinen und mittelgroßen Bandsägen absolut gerade Kan-
ten besäumen zu müssen, in gleicher Art wie auf der
Kreissäge. Während letztere jedoch fast durchweg mit
Vorrichtungen zum geraden Besäumen versehen sind, und
zwar entweder mit Rollentisch oder Lineal, fehlen diese

gewöhnlich bei Bandsägen. Diese haben meist nur einen
kleinen viereckigen eisernen Tisch, aus dem eine kurze ei-

ferne Lehre angebracht ist. Es ist aber unmöglich, lâ

gere Bretter an dieser so genau zu führen, daß bei der

Besäumung die Kanten gerade werden. Das heW >

gerade, daß man die Bretter, nachdem man sie nur e

mal leicht über die Fügemaschine genommen hat, W ^
verleimen kann. Auch wenn man die zu besäumend

Bretter auf den Kanten mit einem Lineal anreißt, oo

mit der bekannten Zimmermannsschnur einen Kreideflr q

aufs Brett schlägt, erzielt man keine geraden Kam '

denn eistens kann der Arbeiter das Brett ohne Fuh^ v

nicht haarscharf schnurgerade vorschieben, zweitens la

das Bandsägeblatt öfter etwas zur Seite, was zum »
wieder durch die unsichere Führung hervorgerufen ">> '

Es werden daher von den Arbeitern an den Van

sägen die verschiedensten Führungen angebracht, um3
rade Kanten herstellen zu können. Die meisten erM
ihren Zweck nicht, weil sie nicht lang genug, oder

stabil genug sind. Nur eine einzige von verschöbe

Führungen, die wir in letzter Zeit sahen, hat uns G
len, da auf ihr tatsächlich ein absolut gerader Sch

^
zu erzeugen war, und diese sei daher in nachstehe"",

kurz beschrieben. Sie kann von jedem Tischler oder Z

mermann angefertigt werden und besteht vollständig "

Im großen und ganzen lehnt sie sich an den Übllch^

Rollentisch bei Kreissägen an, nur daß hier an S
der Rollen und sonstigen Eisenteile eine hölzerne G^bahn tritt, wodurch die ganze Sache leichter wird.
Führung besteht aus einem Unterteil und einem Ob^i /
Das Unterteil wird auf dem Bandsägentisch befeM'A
daß es sich nicht bewegen kann. Das Oberteil wird ou.
Führungen auf dem Unterteil hin- und hergezogen,
dem Oberteil wird das zu besäumende Brett mit dM

zusammen an der Säge vorbeigeführt.
Unterteil und Oberteil bestehen aus je einem ° -

240 mm breiten Brett. Diese zwei Bretter müsse" ^
das sauberste hergerichtet werden, damit sie ê

auf der Fläche und an den Kanten werden. W"" "x
sich hierzu also zwei trockene, sehr saubere,
Wachsens Bretter aussuchen, Breite etwa 240 mm, Sl
etwa 35 mm, Länge etwa 4—4,50 m. Nachdem "

^
Bretter sorgfältig gehobelt und gefügt sind, schneidet m

drei Leisten, auch ganz gerade und sauber gehobelt
etwa 24x60 mm Stärke, sowie von der Länge

Bretter. Zwei hiervon befestigt man mittels Schr"" d

auf dem Unterteil, und zwar in Abstand von > ^60 mm voneinander, beziehungsweise soviel, daß
^il

dritte Leiste sich bequem dazwischen hin- und hersw^B
läßt, ohne zu klemmen, aber auch ohne zuviel
zu haben. Denn diese dritte Leiste wird, wie ma" l

t>

schon denken kann, unter das Oberteil geschraubt
dient zur sicheren Führung des Oberteils auf dem l

sitzenden Unterteil. — Alles andere kann man sich ^ken. Im Prinzip haben wir also den gleichen Tischs,
uns wie bei Kreissägen, nur daß hier die ganze ^
bahn mit Schienen und Rollen ausgewechselt wird S ^
die drei hölzernen Führungsleisten. Für kleinere K» A
sägen kann man einen solchen Tisch übrigens ebeui

benutzen.
Das Besäumen geht auf einem derartigen Tisch "-e

vonstatten. Er darf aber selbstverständlich in keiner ^ ^
wackeln oder ecken, oder sich verschieben. Deshalb >9^
praktisch, wenn unter das Unterteil noch einige fl" ^
Querleisten geschraubt werden, von denen zwei so

bracht sind, daß sie hinten und vorn genau gege"

Bandsägentisch abschließen. Auf diese Weise erhäü

hölzerne Tisch einen guten Halt. Schraubt ma" ^
außerdem noch mit Schraubzwingen fest, dann^m »

unverrückbar. Ganz hinten am Oberteil befestigt 5

eine Querleiste, die man mit einigen Nagelspitzen vel
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W« bie p befäuttienbcn breitet bagegen gogen
woburd} fie (burd) bie ïîagclfpigen) einen gdjern

Is Wommen. — ®amit bie ganze ©efdhidfge leicht

otJ rrf)miert man bie pthrungSleiften ab unb p mit
^,®dE)mlerfeife ein
-ißttb ber Sfcifcf) zum Säumen ntd)t gebraust, fann

h»««!« paar fpanbgriffen leidet entfernt werben, $ür
(»f

®*We empfiehlt eS ftd), fich noch etn befonbereS

hm# -a
^betteil non etroa 1,50 m Sänge anzufdEjaffen,

JJt bann noch hanblicher.
«J oberhalb beS SifcljeS fetnerlet oorgeljenbe Seile
L^be^nben, fo fann bie SRoHenfüljrnng ber Sanbfäge
LÜ S ijeruntergelaffen werben. ®aS ift bei man»
- ®ôgen oieHelcht nötig, weil burclj bie Stärfe beS
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man»

ftnf rT"^" "'eueitgj iiuixg, wen uurcg oie vcuane beS

fcnt ber Sdjntttpunft einige Zentimeter f)öf)er ge»

luns^b unb ba^et baS Sägeblatt hin unb wieber et-

Jr <*u8roeichen fann. 9luch auf bie ©ägefpäne mug
In v

"fem ©runbe geartet werben, barnit fie fid) nicht
^ ^oljföbrung im eigentlichen Sifd) Hemmen.

(„§otä3entraIMatt" 9tr. 105 oont 1. ©ept. 1928.)

Uolk$»irt$d>aft.
m®,^eijerifthe ßewerblicheSeljtltnßSprüfunßen. ®er

frfi^p'.beè Sdiwetjerifd^en ©ewerbeoetbanbeS über bie

bl. ^*ifdjen gewerblichen SehrlingSpröfungen, bie Pr»
lin Ü*!« ber tBerufSlehre, bie 93eruf8biibung unb bte Sehr»
htp^bïforge im $ahre 1927" oerbreitet gd) oorerft äber
x ®atigfett ber Zentralleitung unb beS SefretariateS

<Sc!jweijeti)'cl)en SehrltngSfommiffion. Sfm SQlnfd^ïuffe
ran befyanbelt ej &{e 5lu§gefialtung ber SchrlingSregu»

u,
ber fchroetjerifdien tBerufSoerbänbe (als SJlufter

ftah
'

otigcfû^rt baS SehrlingSregtement über bte 9k»

^
bbte unb SiuSbilbung ber Settlings im Schreinerge»

bie « '^b baë ißtüfungSprogramm unb ^Begleitung an

fun ®ÎPerten für bie ^Durchführung ber SehrlingSprü»
beiin^t ®<hreinergewerbe), bie (Stnfütjmmg beS ein»

U
'uchen SehroertrageS für bie geroerblichen SBerufSarten,

^ter 95efanntgabe beS SejçteS biefeS Se|roertrage§, wie
s«

®U8 ben ißerhuublungen jwifchen ber Konferenz ber

^ peher ber fantonalen SehrllngSämter ber beutfdfen
unb ber Sehweijerifchen SehrHngSfomnûffion

Vorgegangen ift, unb Die pftfegung ber Seijrzettbauer.
•Jju ganzen finb 15,307 Sehrlinge geprüft worben,
'Puber 15,393 im SSorjahre; eS ergibt geh fomit ein
öuug an geprüften Sehlingen oon 86; trotjbem

H
l«u 15 Sfantone eine Zunahme ber geprüften Sehr>

gegenüber 1926 auf.
» Sie üblichen ftatifiifchen Beilagen finb bem Berichte
f.9egeben, tn benen 9luSfunft erteilt wirb über bte tßrü«

bte r«gebniffe, bie tôeitragêleifiungen ber Kantone unb

o ®efamtauëlagen, welche für bie Prüfungen notwenbig
»Horben finb.
to ®ie Statifiif über bie an ben Prüfungen beteiligten

^uf§arten weift beren 405 nach-

SBefonbetS möchten wir h^oorheben bie im Berichte
enthaltenen luSführungen über bie Schulprüfungen, ©r»
pertenfonferenjen unb Z^'f^^nprüfungen, fowte eine
übergeht über ben gegenwärtigen Stanb ber Zunfd)en»
Prüfungen in ben oetfchiebenen fchweijerifchen SBerufS»
oerbänben, ferner etne ZnfammetifteHnng über bie be=

fiehenben 93orfchriften betreffs SJergdjerung ber Sehrlinge
währenb ber SehriingSprüfungen. 93efonbere Kapitel finb
ber görberung ber ÎBerufSlehre auf etbgenöffifc|em unb
fantonalem ©ebtete gewibmet, ber beruflichen Söilbung
unb SehtlingSfürforge.

9ltifdhliegenb ftnb aufgeführt Sluâpge au§ ben Se»
ridjten ber fantonalen ißrüfüngSfommiffionen unb ber
9lbgeorbneten ber Schmeijerifdhen SehrlingSfommiffion.
91nt Schluffe folgen Ser^eichntffe ber ^Berufsberatung^»
fteßen unb gewerblichen SilbungStnftitute tn ber Schteeij.
®te reichhaltige unb Inhaltlich tntercffante 9lu8geftaltung
beS Seriates macht ihn äugerft lefenSmert.

®er Sericht fann beim Sefretariat beS ©djmetjerifdjen
©ewerbeoerbanbeS in Sern gratis bejogen werben.

SotcntafcL
f Göllheim Saier, ßk Schreinermeifter in Zfirid),

ftarb am 2. Dttober im 9l(ter oon 72 fahren.

Uer$cbiedene$.
®. ©. S.=9Soranfchlßß 1929. ®er SerwaltungSrat

ber Schweijerifdhen SunbeSbahnen wirb auf peitag ben
12. Dftober, IOY2 Uhr, nadh Sern tn bas SerwaltungS»
gebäube eingelaben. 2US ©auptfraftanbum ftgutiert auf
ber SageSorbnung ber Sau- unb SetriebSooranfchlag
für baS Zahr 1929.

*Bch«»îiîes:»>ûcï)e uni Dlufiermeffe. ®ie Seitung ber
Schtoeijer SÜtuftermeffe erlägt in ihrem offiziellen Sultettn
ben folgenben iKufruf an bie SluSfteHerfirmen :

„®te Schmetjerwoche unb bie Sdhmeijer SWuftermeffe
finb ftänbigen Qnftitutionen ber fdhweijerifchen äöirt»
fchaft geworben. Selbe oerfolgen ähnliche Ztete. ®tç
Sdhweijerwoche ift otedeicht tn ihrer äugern mirtfd)aft=
liehen @rfd)etnung eine 9lrt bejentraltfierte SanbeSauS»

fteliung, währenb bte SHuftermeffe bte pi0e unferet etn»
heimifc|en S^buftion in ®ppen, „füluftern", jährlich p
einer umfaffenben Sdhau oeretnigt.

Setbe ^nftitutionen fu^en burch oerfchlebene SJUttet
ben Ülbfag unferer Qnbuftrte unb unfereS ©ewetbeS ju
förbern.

SMe 59iuftermeffe hanbelt beShalb tn fonfeguenter
SBeiteroerfolgung ihrer Aufgabe, wenn [ge hiermit na»

mentitch ihre 9luSfießer aufruft, bie Sefirebungen ber
Schwetjerwodje nadh Kräften ju unterftügen. ®ie 3luS»
fteUer tun bieS auf bie wirffamfte SBetfe baburdfj, bag
ge tnSbefonbere ben ®etaißiften bie Teilnahme an ber
Kunbgebung ber Schweijerwodhe empfehlen.

Vereinigte Drahtwerke A.-G., Biel
Prizlsgezogene Materlallen
in Eisen und Stahl, aller Profile,
für Maschinenbau, Schrauben-
îabrikation und Fassondreherei.
Transsnisslonswellen. Band-
eisen u. Bandstahl kaltgewalzt.
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Nr, S8

«^ît man die W besäumenden Bretter dagegen stoßen
Wodurch sie (durch die Nagelspitzen) einen sichern

lâ. k.
^îkommen. — Damit die ganze Geschichte leicht
schmiert man die Führungsleisten ab und zu mit

^.Schmierseife ein
àrd der Tisch zum Säumen nicht gebraucht, kann

b./ì^n paar Handgriffen leicht entfernt werden. Für
fur

^îûcke empfiehlt es sich, sich noch ein besonderes
Oberteil von etwa 1.30 m Länge anzuschaffen,

fft dann noch handlicher.
oberhalb des Tisches keinerlei vorstehende Teile

!A befinden, so kann die Rollenführung der Bandsäge
ks>°? Ä tief Heruntergelaffen werden. Das ist bei man-
- ^ Sägen vielleicht nölig, weil durch die Stärke des

JMstx. schweiz. HaudW.-Zeitung („Meisterblatt") SSZ

man-
à. vleueiryt nmig, wen vurcy ore e?iarre des

Fisches der Schnittpunkt einige Zentimeter höher ge-

w»,
^d und daher das Sägeblatt hin und wieder et-

y z Ausweichen kann. Auch auf die Sägespäne muß
in <"îesem Grunde geachtet werden, damit sie sich nicht

^ Holzführung im eigentlichen Tisck klemmen.
(„Holzzentralblatt" Nr. 105 vom 1. Sept. 1928.)

llMMttîchiM.
m^.Aveizerische gewerbliche Lehrlwgsprüfungen. Der

keucht des Schweizerischen Gewerbeverbandes über die

fw, Mischen gewerblichen Lehrlingsprüfungen, die För-
lin ber Berufslehre, die Berufsbildung und die Lehr-
m ^à.sorge im Jahre 1927" verbreitet sich vorerst über

h Aàtigkett der Zentralleitung und des Sekretariates
Schweizerischen Lehrlingskommiffion. In, Anschlüsse

ran behandelt er die Ausgestaltung der Lchrlingsregu-
ber schweizerischen Berufsverbände (als Muster

»ab " ^geführt das Lehrlingsreglement über die Ar-
lverb^ Ausbildung der Lehtlinge im Schreinerge-
di? m

das Prüfungsprogramm und Wegleitung an

fm, fetten für die Durchführung der Lehrlingsprü-
Heinis îm Schreinergewerbe), die Einführung des ein-

^
'"chen Lehroerirages für die gewerblichen Berufsarten,

^ Bekanntgabe des Textes dieses Lehrvertrages, wie

^
aus den Verhandlungen zwischen der Konferenz der

^ Meher der kantonalen Lehrlingsämter der deutschen
k°?^z und der Schweizerischen Lehrlingskommiffion

^gegangen ist, und die Festsetzung der Lehrzeitdauer.
ganzen sind 15,307 Lehrlinge geprüft worden,

'auber 15.393 im Vorjahre; es ergibt sich somit ein

h.,sôang an geprüften Lehrlingen von 86; trotzdem
>, sin 15 Kantone eine Zunahme der geprüften Lehr-

gegenüber 1926 auf.
Die üblichen statistischen Beilagen sind dem Berichte

k„ gegeben, in denen Auskunft erteilt wird über die Prü-
dt gêergebntffe, die Beitragsleiftungen der Kantone und
».^esamtauslagen, welche für die Prüfungen notwendig
»e-vorden sind.
w.^ìe Statistik über die an den Prüfungen beteiligten

^ufsarten weist deren 405 nach.

Besonders möchten wir hervorheben die im Berichte
enthaltenen Ausführungen über die Schulprüfungen, Ex-
pertenkonferenzen und Zwischenprüfungen, sowie eine
Übersicht über den gegenwärtigen Stand der Zwischen-
Prüfungen in den verschiedenen schweizerischen Berufs-
verbänden, ferner eine Zusammenstellung über die be-
stehenden Vorschriften betreffs Versicherung der Lehrlinge
während der Lehrlingsprüfungen. Besondere Kapitel sind
der Förderung der Berufslehre auf eidgenössischem und
kantonalem Gebiete gewidmet, der beruflichen Bildung
und Lehrlingsfürsorge.

Anschließend sind aufgeführt Auszüge aus den Be-
richten der kantonalen Prüfungskommissionen und der
Abgeordneten der Schweizerischen Lehrlingskommission.
Am Schlüsse folgen Verzeichnisse der Berufsberatungs-
stellen und gewerblichen Bildungstnstitute in der Schweiz.
Die reichhaltige und inhaltlich intéressants Ausgestaltung
des Berichtes macht ihn äußerst lesenswert.

Der Bericht kann beim Sekretariat des Schweizerischen
Gewerbeverbandes in Bern gratis bezogen werden.

SànLafel.
ch Wilhelm Saier, alt Schreinermeister in Zürich,

starb am 2. Oktober im Alter von 72 Jahren.

llMÂieOeneî.
S. B. B.-Voranschlag 1929. Der Verwaltungsrat

der Schweizerischen Bundesbahnen wird auf Freitag den
12. Oktober, 10'/s Uhr, nach Bern in das Verwaltungs-
gebäude eingeladen. Als Hauptlraktandum figuriert auf
der Tagesordnung der Bau- und Betriebsvoranschlag
für das Jahr 1929.

Schiveizermoche und Mustermesse. Die Leitung der
Schweizer Mustermesse erläßt in ihrem offiziellen Bulletin
den folgenden Aufruf an die Ausstellerfirmen:

„Die Schweizerwoche und die Schweizer Mustermesse
sind zu ständigen Institutionen der schweizerischen Wirt-
schaft geworden. Beide verfolgen ähnliche Ziele. Die
Schwetzerwoche ist vielleicht in ihrer äußern wirtschaft-
lichen Erscheinung eine Art dezentralisierte Landesaus-
stellung, während die Mustermesse die Fülle unserer ein-
heimischen Produktion in Typen, „Mustern", jährlich zu
einer umfassenden Schau vereinigt.

Beide Institutionen suchen durch verschiedene Mittel
den Absatz unserer Industrie und unseres Gewerbes zu
fördern.

Die Mustermesse handelt deshalb in konsequenter
Weiterverfolgung ihrer Aufgabe, wenn (sie hiermit na-
mentlich ihre Aussteller aufruft, die Bestrebungen der
Schweizerwoche nach Kräften zu unterstützen. Die Aus-
steller tun dies auf die wirksamste Weise dadurch, daß
sie insbesondere den Detaillisten die Teilnahme an der
Kundgebung der Schweizerwoche empfehlen.

Vereinigte vraktvverke kiel
prZiIsgvziogsno IkstsrlsNsiH
in kiSiSN unä Ztskl, aller ?rokils,
kür Ussckinendau, 8à»uben-
kabrikstion unä?«8«onlirekei'ei.
F>snKMiss«sns«sII!sn. Ssn«I>
GiSNN u. Ksn«tStsNI kaltKsrvàt.
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